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Was Tygodnik
Johannisburger Kreisblatt Obwodu Jansborskiego.

Redigier Dem îandrarh.

ZohanmSburg, den 1. October 1852. M W Jansborku, d. 1. Października 1852.

Bekanntmachung en.

241. Der Wirth Friedrich Dmuff ist 
als Dorfsschulze und die beiden Wirthe Mar
tin Worgull und Samuel Jegelka als DorfS- 
gejchwot-ene für Sabielnen gerichtlich ver
pflichtet worden, was hiemit zur Kenntniß 
der Kreis-Eingesessenen gebracht wird.

Johannisburg, den 27. September 1852. 
Der Landrath.

Sn Vertr. Linhoff, Regierungs-Assessor.

242. Im adligen Gute Kommorowen 
sind die Pocken unter den Schaafen aus
gebrochen, welches hiermit zur Kenntniß der 
Kreis-Eingesessenen gebracht wird.

Johannisburg, den 28. September 1852. 
In Vertr. Linhoff, Regierungs-Assessor.

243. Im Dorfe Ribittwen sind die 
Pocken unter den Schaastn ausgebrochcn.

DK Kreis-Eingesepenen werden unter 
Hinweisung auf die in Nro. 30. des hiesi
gen Krciöblattcs befindliche Regierungs
Verfügung hievon in KellNtniß gesetzt.

Johannisburg, den 27. September 1852. 
In Vertr. Linhoff, Regierungs-Assessor.

O b wießcz e ni a.

/ 241. Gospodarz Frydrych Dmuss iest
za wöyta, a obay gospodarze Marcin 
Worgull i Samüel Jegelka za landßepöw 
w Sabielnie sa sgdownie zobowiązani, co 
sie mießkancom obwodu podaie do wiado
mości.
W Jansborku, 4>nia 27. Września 1852. 

Lantrat,
lv zastępstwie Linhoff, assessor regencyyny.

242. W ßlacheckim maigtku Komoro
wie wybuchnkky oßpice pomiędzy owcami, 
co sie ninieyßem podaie do wiedzy mieß
kancom obwodu.
W Jansborku, dnia 28. Września 1852. 

W zastępstwie Linhoff, assessor regencyi.

243. We wsi Rybitwach wybuchnela 
ospa pomiędzy owcami.

Mießkancöw obwodu uwiadomią sie o 
tern wedle rozpdrzqdzenia rzqdu w 9îro. 30, 
tygodnika tutayßego, ogloßonego.

W Jansborku, dnia 27. Września 1852. 
W zastępstwie Linhoff, assessor regmcyyny.
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Hâ-T. Der Fleischerbursche Daniel Lüneberg, dessen Vater in der Gegend von Arps in Wolta 
unweit Grondowken als Wirth wohnhaft sein soll und der wegen Diebj^ihls beim Königs. Kreis-Gerichte in 
Rafienburg inhastirt war, ist am 25. September N. M- aus dem Rastenburger Gerichts-Gefängnisse entsprungen. 

Unter Beifügung des, Signalements des re. Lüneberg werden die Magistrate Pialia,. Arys, so wie die Herrn 
GenSd'armen und Landgeschworene des Kreises beauftragt, auf den Entspr'ungenen. zu vigiliren, ihn im Berre, 
tpngsfalle zu arreiire» und mittel- sichern BegleitS hier einznliesern.

Zohannisburg/ den 27. September 1852. Das Königl. Landraths,Amt.
In Vertretung Lin ho ff, Regicrungs-Affesior.

Signalement: Geburtsort Stabowiske, Vaterland Preußen, gewöhnlicher Aufenthaltsort Rastenburg, 
Religion-evangelisch, Alter 17 Jahr, Größe 5 Fuß 2 Zoll, Haare blond,' Stirn frei , Augpnbraunen blond,. 
Augen blau, Nase spitz, Mund gewöhnlich, Zahne gesund, Bart keinen,. Kinn spiß, Gesichtsfarbe gesund, 
Gesichtöbildung länglich, Statur hager.

Bekleidung,:. 1 grau halbwandtnen Rock, 1 schwarze Kamelort-Weste, 1. Paar blaue klunkerhosen, 1 Paar 
schwarzlederne Stiefel, 1 blauruchene alte Müße.

245. Am 16 d. MtS. wurden dem 
polnischen Ueberläufer Michael Drzewietzki 
folgende Gegenstände als verdächtig abge
nommen:
1 Pletteisen von Messina, 1 Paar Stiefel, 
1 feinen blautuchnen Mantel, 1 großen 
Schaafpelz.

Alle diejenigen-, welche Eigenthumöansprü-

che an diesen Gegenständen nachzuweistn 
resp, über einen etwaigen Diebstahl Aus
kunft zu geben im Stande sind, werden 
aufgefordert, sich dieserhalb, mit den nöthi
gen Beweismitteln versehen, bei mir oder 
der nächsten Ortsobrigkeit zu melden.
Johannisburg, den 25. September 1852. 

Der Königl. Staats-Anwalt Malm.

246. In der Rächt vom 23. zum 24. 
September c. wurden dem Gutsbesitzer 
Scheumann aus Kalischken aus seiner Güls
schmiede mittelst gewaltsamen Einbruchs fol
gende Gegenstände: I Schraubstock, 1 
Sperrhorn,-2 Stück Feuerzangen, 1 gro
ßer Hammer, 2 große Pfeilen, 1 Schurzfell 
von Schweinsleder und dem Schmiedebur- 
fchen Michael Tyransky aus einem in der 
Schmiede befindlich gewesenen verschlossenen 
Kasten:

1 neuer Ueberrock von blauem Tuche mit 
grauem Wandt gefüttert und mit schwar
zen Hornknöpfen, 1 schwarzgründige ge
streifte Zeugweste, 3 Stück ganz neue Hem
de, 1 Paar Stiefel, 1 Thlr. 21 Sgr. baar 
Geld, und zwar 10 Sgr. in y3 und 1 
Thlr,. 10 Sgr. in vü Stücken, geflöhtem

Indem ich dieses zur Kenntniß des Pu
blikums bringe, warne ich vor dem Ankauf 
dieser gestohlenen Gegenstände und fordere 
Jeden, der über den Verbleib derselben o- 
der die Person des Thäters Wissenschaft 
hat, hiemit auf, mir oder seiner nächsten 
Gerichts- oder Polizei-Behörde davon un
verzüglich Anzeige zu machen, wobei ich be
merke, daß der Bestohlene Demjenigen, der 
ihm zu den gestohlenen Sachen verhilft, o- 
der den Thäter nennt, so daß er zur Stra
fe gezogen werden kann, eine angemessene 
Belohnung verheißt..

Johannisburg, den 25. September 1852.

Der Königl. Staats-Anwalt Malm..

247. Die Salzanfuhr für die zwei- Jahre 1-85 3A. soll
1. von Rhein nach Johannisburg, Montag den 25. October d. I»
2. von Rhein nach Rikolaicken, Dienstag den 26. October d. I.
Nachmittags von 2 bis 6 Uhr und zwar ad 1. auf dem Königl. Haupt-Zoll-Amt 
zu Jobannisburg und ad 2 auf dem Königl. Steuer-Amt zu Nickolaiken im Wege der 
Minuslizitation in Entreprise ausgethan werden, wozu Unternehmer mit dem Hinzufügen 
eingeladen werden, daß die Bedingungen bei den genannten Aemtern und bei dem Königl. 
Steuer-Amt zu Rhein eingesehen und Biether nur zugelassen werden können, wenn sie im 
Termin ad 1. eine Kaution von 200 Rtlr. und ad 2. eine von 100 Rtlr. baar oder in 
Staatspapieren deponiren, Dorfsgemeinden aber mit einer solidarischen Verpflichtungs- 
Verhandlung versehen sind.

Johannisburg, den 27. September 1852. Der Ober-Zoll-Jnspector Hoyer.

248. Am 21. d. Mts. ist auf dem We
ge von Jägerswalde nach Rieden ein mit 
einem Strickzaum versehenes herrenloses 
Pferd s: rothbrauner Wallach mit breiter 
Blösse, 4 Fuß 7 Zoll groß, circa 12 Jahr 
ult:) aufgefunden und einstweilen bei dem 
Wirth Bojahr in Schlösschen untergebracht 
worden..

Der unbekannte Eigenthümer dieses Pfer

des wird hierdurch aufgefordert, sich zur 
Empfangnahme desselben mit gehöriger Le
gitimation versehen, hier ungesäumt zu mel
den, widrigenfalls darüber als herrenloses 
Gut nach Vorschrift des Gesetzes verfahren 
werden wird.

Alt- Ukta, den 24. September 1852.
Der Distrikts - Polizei - Commiffarius 

Schmidt.

249. In der Mittwoch den 6. Oktober Vormittags 10 Uhr im Gasthofe des Herrn 
Jaquet in Lyck anberaumten landschaftlichen Kreisversammlung, werden außer den in 
der ersten Einladung erwähnten Gegenständen, nach einer so eben eingegangenen Verfü
gung der Ostpreußischen Lanschafts-Direction, noch nachstehende Gegenstände zur Vorlage 
kommen;
i) Mehrere Propositionen für den 19. Landtag zur gutachtlichen Aeußerung der Kreis

versammlung.
«. Ueber Einrichtungs- und allgemeine Verwaltungsangelegenheiten;
b. Ueber Taxsachen;
e. Ueber Bewilligungssachen;
d. Ueber Feuersozietäts-Angelegenheitcn und
e. Ein Vorschlag des Neidenburger Kreises über die Gründung einer landschaftlichen

Mob.iliar-Femr-Versicherungs- und Hagelaffekuranz-Gesellschast.
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2) Die Wahl von drei zu Virilstimmen berechtigten Abgeordneten zu dem 19. General- x 
Landtüge, so wie von drei Stellvertretern für dieselben.

Stobenorth den 26. September 1852. Der Landschafrsrath v. Horn.

250. Dem Wirth Daniel Wels Don Abbau Neu- Muntowen in der Nacht vom 
18. zum 19. d. Mts. folgende zwei Pferde von der Weide gestohlen worden.
1) ein dunkler Fuchshengst circa 9 Jahr alt 4 Fuß 8 Zoll groß mit Stern und feiner 
Blösse, auf einem Hinterfüße ein kleiner weißer Fleck und eine Narbe über der Köthung.
2) eine Fuchsstute 7 Jahr alt 4 Fuß 5 Zoll groß mit einer mittelmäßigen Blösse beide 
Hinterfüße und ein Norderfuß bis an die Köche weiß.

Sämmtliche Behörden und die Herrn Gonsd'armen werden Dienstlichst ersucht, dem 
2c. Wels zur Wiedererlangung der genannten Pferde behilflich zu sein, und mir event.
davon Nachricht zu geben.

Sensburg, den 22, September 1852.

Avor ich meinen bisherigen Wohn

ort verlasse, fühle ich das dringende Be
dürfniß, den lieben Bewohnern der Stadt 
und des Kreises JohanniSbnrg für die mir 
und meiner Familie geschenkten Beweise 
des Vertrauens und Wohlwollens meinen 
innigsten und wärmsten Dank zu sagen und 
ihnen ein herzliches Lebewohl zuzurufen.

Johannisburg, den 30. September 1852.

Schlegel,
Kreis-Gerichts-Director.

Der Landrath v. Salz wedel.

^zui§ sie zobowiązanym, nim dotychcza

sowego pobytu mego mieysce opußcze, ko

chanym mießkancom miasta i obwodu czule 

podziękował za okazane dowody Zaufania 

i przychylności ku miß i ku mey familii 

dowokuie im serdecznie: ^Bgdzcie zdrowi!*

W Jansborku, dnia 30. Września 1852.

Schlegel,
direktor sqdu obwodowego.

Druck dcr A. Gvnfchorowfkischen Osficiu in JohnnniSbnrg.



Extra-Beilage
Nro. 40. des Johannisburger Kreisblatts.

240. So eben erschien u. ist in allen Buchhandlungen zu haben:

Der Preußische
Staatsbürger. 

Universal-Handbuch für alle Stände. 
TGte Lieferung à 5 Sgr.

Die bis jetzt erschienenen Lieferungen enthalten:
Gesindeordnung. Die wichtigsten Kontrakt-Verhältnisse. Die Gewetbegesetze. Die Ver
jährungsfristen. Von den Schwurgerichten. Die Klaffen u. Einkommensteuergesetze. Die 
Wechselordnung. Belehrung über Wechselklagen. Gebühren-Tare der Gerichte, Rechts- 
Anwälte, Notaren u. Auktions-Conuniffarien, Tare für Aerzte, Wundärzte, Geburtshelfer, 
Zahn- nnd Thierärzte. Instruktion für die Doffgerichte, nebst Gebühren-Taxe. Sämmt
liche Jagdgesetze. Gesetze über Kriegsleistungen u. s. w. Die Errichtung von Testamen
ten u. Erbverträgen. Die Agrar-Gesetze. Rechte und Pflichten des Vormundes u. der 
Mündel. Die Feldpolizei-Orbnung. Preuß. Potto-Tare. Strafgesetzbuch. Münz-». 
Maaß-, u. Gewichts-Kunde. Die Rechte und Pflichten des Miethers u. Vermiethers, 
Pächters und Verpächters. Die Gewerbesteuergesetze, Gesetze über den Hausirhandel. Von 
den Meister-Prüfungen der Handwerker. Von den kaufmännischen Korporationen. Von 
den Innungen der Gewerbetreibenden. Die wichtigsten gewerbepolizeilichen Verordnungen. 
Verordnungen für conceffionirte Gewerbe. Die Meß- u. Marktpolizeilichen Verordnungen. 
Vom Bau- u. Gewerbe-Schulwesen. Eisenbahn- u. Dampfschiffahrts-Verkehr. Die Bau- 
u. Feuer-Polizei-Gesetze. Die Stempelgesetze, rc. 2C.

Berlin, im September 1852.
z Carl Schullse’s Buchdwckereü/

Dritiî der A Gonfchorowfkischen Offici» in Aohaunishurg.

/




